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LEITBILD DES VSU

1. Marktleistung, Bedürfnissabdeckung

Der Verband Schweizerischer Saug- und Spülwagenunternehmen VSU bemüht sich, dem Anliegen
nach einer umweltfreundlichen Beseitigung von Abfällen und der Erhaltung einer funktionsfähigen
Infrastruktur auf dem Gebiete der Entsorgung und Entwässerung fachgerecht und wirtschaftlich
nachzukommen.

2. Eigene Anforderungen

Der VSU beobachtet ständig die Entwicklung in der Umwelt, besonders im Hinblick auf neue
Erkenntnisse, der Gesetzgebung und des technischen Fortschrittes und zieht daraus die Schlüsse
für die richtige Schulung und Information seiner Mitglieder.

3. Mitglieder, Geographische Reichweite

Der VSU zählt zu seinen Mitgliedern Fachunternehmen aus der ganzen Schweiz und des
Fürstentum Liechtenstein die eine seriöse und sachkundige Dienstleistung erbringen. Der VSU will
mit seinen Leistungen alle in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein ansässigen
Unternehmen zur Mitarbeit gewinnen.

4. Leistungsfähigkeit und Verhalten

Die VSU-Mitglieder beweisen ihre Leistungsfähigkeit durch fachgerechte, rationelle und
umweltfreundliche Arbeitsweise; sowie kompetente Beratung. Das vorbildliche Verhalten im
Straßenverkehr und bei den Kunden begründet den guten Ruf der Verbandsmitglieder und
bedeutet deshalb für alle eine Verpflichtung.

5. Marktpartner

Der VSU befürwortet einheitliche, den Situationen jedoch angepaßte Regelungen und unterstützt
zur Erreichung dieses Zieles die Zusammenarbeit mit anderen Verbänden und Behörden.

6. Marktstellung

Der VSU bekennt sich zum Grundsatz eines fair geführten Leistungswettbewerbes und einer
freien Marktwirtschaft.

7. Verhältnis zur Gesellschaft

Der VSU hält sich den Mitgliedern und der Öffentlichkeit verpflichtet, an der Erarbeitung von neuen
Konzepten und Verordnungen mitzuwirken. Dabei muss die Tätigkeit des VSU die allgemeinen
Interessen der freien Marktwirtschaft und der Gesellschaft in enger Zusammenarbeit mit den
Behörden des Bundes und der Kantone wahren.


